Zwischen ……………………….., vertreten durch den Vorstand,

und der Schwerbehindertenvertretung, vertreten durch die Vertrauensperson,

sowie der Mitarbeitervertretung, vertreten durch den Vorsitzenden,

wird auf der Grundlage des § 36 MVG und des SGB IX folgende

 Integrationsvereinbarung

geschlossen:

1. Erfüllung der Beschäftigungspflicht 
Die Einrichtung wird auf die Erfüllung der Beschäftigungspflicht mit schwer behinderten oder gleichgestellten Mitarbeitenden hinwirken.


2. Zusammenarbeit
Die Dienststellenleiter suchen auf Grund ihrer erhöhten Fürsorgepflicht die Zusammenarbeit mit den jeweils zuständigen Partnern

- der Schwerbehindertenvertretung / Vertrauensperson,
- dem Schwerbehindertenbeauftragter des Arbeitgebers, 
- dem Integrationsamt und den Integrationsfachdiensten,
- der Arbeitsagentur.


3. Informationspflicht
Die Vertrauensperson der behinderten Mitarbeitenden und der Schwerbehindertenbeauftragte des Arbeitgebers sind
 
- bei Eingang von Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen,
- einer Stellenbesetzung mit einem schwerbehinderten Mitarbeitenden,
- einer geplanten Abmahnung und
- einer geplanten Kündigung, sowie über
- alle sonstigen, schwer behinderte Mitarbeitende betreffende Angelegenheiten

umgehend zu informieren.

4. Maßnahmen
Punkt 3. bedingt die Einbindung von behinderten Mitarbeitenden in die Überlegungen zur Personalplanung, Arbeitsplatzgestaltung, Gestaltung des Arbeitsumfeldes, der Arbeitsorganisation und Arbeitszeit. 

- Insbesondere bei bereits in der Einrichtung beschäftigten Mitarbeitenden ist bereichsübergreifend zu prüfen, ob diese bei Eintritt einer Behinderung auf einem anderen Arbeitsplatz beschäftigt werden können (evtl. auch durch Umsetzung eines anderen Mitarbeitenden, ohne diesen zu benachteiligen).

- In Stellenausschreibungen wird auf die Eignung für die Besetzung mit einem schwer  behinderten Mitarbeitenden hingewiesen.

- Bei Neubesetzung einer Stelle / Einrichtung einer neuen Stelle ist bereichsübergreifend zu prüfen, ob diese mit einem schwer behinderten Mitarbeitenden besetzt werden kann.

- Bei Vorliegen einer Bewerbung ist den schwerbehinderten Bewerbern bei entsprechender Eignung der Vorrang vor nicht behinderten Bewerbern zu geben.

- Die Arbeitsplätze werden mit Hilfe der Arbeitsagenturen, Reha-Trägern und Integrationsämtern an die Bedürfnisse und Arbeitserfordernisse nach dem Stand der Technik abgepasst.


5. Prävention
- Behinderungsrelevante Aspekte werden auch im Mitarbeiterentwicklungsgespräch angesprochen und finden bei der Festlegung von erreichbaren Zielvereinbarungen Berücksichtigung.

- Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Problemen werden rechtzeitig gemeinsam eingeleitet.


6. Fort- und Weiterbildung
Die Dienststellenleitung wird behinderte Mitarbeitende besonders auf innerbetriebliche Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung hinweisen und die Teilnahme an externer Weiterbildung erleichtern, so dass ihnen alle Möglichkeiten der beruflichen Qualifizierung offen stehen. 


7. Parkerleichterung
Schwerbehinderten Mitarbeitenden wird auf ihren Antrag und nach Möglichkeit eine kostenlose Parkmöglichkeit in der Nähe der Arbeitsstelle zugewiesen.


8. Hilfen für behinderte Mitarbeitende
Die Beantragung von „Zuwendungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe“ beim Integrationsamt obliegt der Dienststellenleitung, ebenso die evtl. Beantragung der Zahlungsverlängerung.

Bei bewilligten Zahlungen ist gemeinsam mit dem behinderten Mitarbeitenden, der Vertrauensperson und dem Dienststellenleiter schriftlich festzulegen, wofür die Zahlungen verwendet werden:

a)
als Ausgleich an den Arbeitgeber, der dafür auf bestimmte Arbeitsleistungen

verzichtet,
b)
die Finanzierung einer Hilfe für bestimmte Arbeitsabläufe. Diese erhält dafür

eine Nebenabrede zum Arbeitsvertrag. (Siehe Anlagen)
Beides ist bei der Erstellung der Dienstpläne zu berücksichtigen.


9. Zusammenarbeit
Die Schwerbehindertenvertretung arbeitet eng mit dem Beauftragten des Arbeitgebers zusammen. Es sind in erster Linie präventive Maßnahmen zum Erhalt der Beschäftigung zu erörtern.


10. Vereinbarungsdauer
Diese Vereinbarung wird zum 31. Oktober 200x überprüft. 
Eine Kündigung kann von allen drei Seiten zum 30.10. jeden Jahres erfolgen. Diese Integrationsvereinbarung gilt dann solange fort, bis eine vergleichbare Vereinbarung abgeschlossen wurde.
Musterhausen, den 18.01.2006
……………………………………
        ………………………………………

……………………………….

Vorstand

     Schwerbehindertenvertretung 

Mitarbeitervertretung
Anlagen:
- Begleitende Hilfe (Einzelvertrag, Nebenabrede zum Dienstvertrag)
- Begleitende Hilfe eines Teams

